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 Veröffentlicht am 28.09.1989

Norm

StPO §258 Abs2 A

Rechtssatz

Die Tatrichter sind durchaus berechtigt, ihre nicht mit Zweifeln belastete Überzeugung auch auf

Wahrscheinlichkeitsschlüsse zu stützen. Sind aber die Richter von einer Tatsache "überzeugt" (§ 258 Abs 2 StPO), so

bleibt für die Anwendung des "Zweifelsgrundsatzes" logischerweise kein Raum.
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